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203013

Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn 
des mittleren allgemeinen Verwaltungsdienstes 

in den Gemeinden und Gemeindeverbänden des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

Vom 4. Juli 2018  

Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) verord-
net das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung im Einvernehmen mit dem Ministerium 
des Innern und mit dem Ministerium der Finanzen:

Artikel 1

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des mittleren allgemeinen Verwaltungsdienstes 
in den Gemeinden und Gemeindeverbänden des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 9. September 2014 (GV. NRW. 
S. 501) wird wie folgt geändert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „Verordnung
 über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn 
 der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt,
 des allgemeinen Verwaltungsdienstes 
 in den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
 des Landes Nordrhein-Westfalen
 (Ausbildungsverordnung Laufbahngruppe 1 
 allgemeiner Verwaltungsdienst Gemeinden 
 – VAP 1.2 allgVerw – Gem)“

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 werden die Wörter „des mittleren“ 
durch die Wörter „der Laufbahngruppe 1, zweites 
Einstiegsamt, des“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Die Laufbahnbefähigung nach Absatz 1 be-
sitzt auch, wer eine vergleichbare Laufbahnbefä-
higung in der Finanzverwaltung oder im allge-
meinen Verwaltungsdienst des Landes Nord-
rhein-Westfalen erworben hat.“

3.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 werden die Wörter „des mittleren“ 
durch die Wörter „der Laufbahngruppe 1, zweites 
Einstiegsamt, des“ ersetzt.

 b)  In Absatz  2 werden die Wörter „des mittleren 
Dienstes“ durch die Wörter „der Ämtergruppe des 
zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe  1“ 
ersetzt.

4.  In § 3 Absatz 3 wird das Wort „Bewerber“ durch das 
Wort „Bewerbern“ ersetzt.

5.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 werden die Wörter „unbeschadet der 
besonderen Bestimmungen für Aufstiegsbeamte“ 
gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden die Wörter „des mittleren 
Dienstes“ durch die Wörter „der Ämter-
gruppe des zweiten Einstiegsamtes der Lauf-
bahngruppe 1“ ersetzt und nach dem Wort 
„abschließen“ die Wörter „und damit ein öf-
fentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis 
begründen“ angefügt.

  bb)  In Satz  2 werden nach dem Wort „Vergü-
tung“ die Wörter „und die Arten der Beendi-
gung des Beschäftigungsverhältnisses“ ein-
gefügt.

6.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 „§ 8 
 Ausbildungsleitung, Ausbilderinnen und Ausbilder“.

 b)  In Absatz  1 wird nach den Wörtern „Ausbil-
dungsleiterin oder“ das Wort „einen“ eingefügt.

 c)  Folgende Absätze 4 und 5 werden angefügt: 

   „(4) Als Ausbilderin oder Ausbilder im Sinne 
dieser Verordnung dürfen Beamtinnen und 
Beamte eingesetzt werden, wenn sie hierfür fach-
lich geeignet sind und sich pädagogisch fortgebil-
det haben. Der Nachweis der fachlichen Eignung 
wird durch eine Laufbahnbefähigung erbracht. 
Der Nachweis der pädagogischen Fortbildung 
wird in der Regel durch die erfolgreiche Teil-
nahme an einer pädagogischen Fortbildungsver-
anstaltung erbracht. Er gilt als erbracht, wenn 
bereits während des Vorbereitungsdienstes 
Kenntnisse gemäß §  2 der Ausbilder-Eignungs-
verordnung vom 21. Januar 2009 (BGBl.  I S. 88) 
erworben wurden oder wenn die Beamtin oder 
der Beamte die Befähigung für ein Lehramt nach 
dem Lehrerausbildungsgesetz vom 12. Mai 2009 
(GV. NRW. S.  308) in der jeweils geltenden Fas-
sung besitzt oder die Eignung auf andere Weise 
nachgewiesen ist.

   (5) Beschäftigte dürfen als Ausbilderinnen oder 
Ausbilder für Beamtinnen und Beamte eingesetzt 
werden, wenn sie die Ausbildereignung nach der 
Ausbilder-Eignungsverordnung besitzen oder 
ihre Eignung auf andere Weise nachgewiesen ist.“

7.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 wird das Wort „Jahren“ durch das 
Wort „Jahre“ ersetzt.

 b)  In Absatz 2 wird die Angabe „§ 15 Absatz 2,“ ge-
strichen, die Angabe „§ 27 Absatz 3“ wird durch 
die Angabe „§ 20 Absatz 3“ und die Wörter „(§ 28 
Absatz 6, 7 und Absatz 9, § 30 Absatz 3, § 32 Ab-
satz 5)“ durch die Wörter „(§ 21 Absatz 6 Satz 2, 
Absatz 7 und 9 Satz 4, § 23 Absatz 3 Satz 2, § 25 
Absatz 5)“ ersetzt.

8.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

   „(1) Beamtinnen und Beamte im Beamtenver-
hältnis auf Widerruf sind zu entlassen, wenn

  1.  sie die zu stellenden Anforderungen in charak-
terlicher, körperlicher oder geistiger Hinsicht 
nicht erfüllen oder 

  2.  sie den erforderlichen Punktwert (§  20 Ab-
satz  3) auch nach einmaliger Verlängerung 
nicht erreichen.“

 b)  In Absatz  2 werden die Wörter „des Aufstiegs 
und“ gestrichen.

9.  In §  14 Absatz  3 Satz  4 wird die Angabe „(An-
lage 1)“ gestrichen.

10.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Anlage 10“ 
durch die Angabe „Anlage 2“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Die Zulassung zur Abschlussprüfung kann 
nur erfolgen, wenn mindestens vier der fünf fach-
praktischen Ausbildungsabschnitte mit „ausrei-
chend“ oder einer besseren Bewertung abge-
schlossen wurden und im Rahmen aller fünf 
fachpraktischen Ausbildungsabschnitte mindes-
tens ein Durchschnittswert von „ausreichend“ er-
reicht wird.“

11.  § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 Satz  2 werden nach dem Wort 
„durchgeführt“ die Wörter „, der anhand des 
Rahmenlehrplans (Anlage 3) aufgestellt wird“ 
eingefügt werden.

 b)  Absatz 3 wird aufgehoben.
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12.  § 17 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Der theoretischen Ausbildung ist der Rah-
menlehrplan (Anlage 3) zugrunde zu legen. Das 
Unterrichtsvolumen und die konkreten Unter-
richtsinhalte bestimmt die Leitstelle der Studien-
institute für kommunale Verwaltung durch den 
Lehr- und Stoffverteilungsplan. Abweichungen 
vom Rahmenlehrplan sind nur im Einvernehmen 
mit dem für Kommunales zuständigen Ministe-
rium zulässig.“

 b)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

     „Im Unterricht sind in den in der Anlage 4 
bezeichneten Fächern Leistungsnachweise in 
Form von schriftlichen Übungsarbeiten 
(Klausurarbeiten) und sonstigen Leistungen 
(zum Beispiel mündliche Leistungen, Tests, 
Hausarbeiten) zu erbringen. Die Klausurar-
beiten sowie die sonstigen Leistungen in den 
in der Anlage 4 bezeichneten Fächern wer-
den mit Noten nach § 12 bewertet.“

  bb)  In Satz 5 wird die Angabe „§ 28“ durch die 
Angabe „§ 21“ ersetzt.

13.  Teil 3 bis 5 wird wie folgt gefasst:

 „Teil 3
 Prüfung

 § 18
 Zweck der Prüfung

  Die Prüfung dient der Feststellung, ob die Beamtin-
nen und Beamten für ihre Laufbahn befähigt sind. 
Die Prüfl inge sollen nachweisen, dass sie die erfor-
derlichen Fachkenntnisse erworben haben und in 
der Lage sind, diese Kenntnisse in Aufgabenberei-
chen ihrer Laufbahn praxisbezogen anzuwenden.

 § 19
 Prüfungsausschuss

  (1) Die Prüfung wird vor einem Prüfungsausschuss 
des zuständigen Studieninstituts für kommunale 
Verwaltung abgelegt. Die Mitglieder und die oder 
der Vorsitzende werden nach Maßgabe des Absat-
zes 2 von der Institutsleitung für die Dauer von vier 
Jahren berufen. Wiederberufung ist zulässig. Die In-
stitutsleitung kann diese und sonstige nach dieser 
Verordnung zustehenden Befugnisse auf die Stu-
dienleitung übertragen. 

  (2) Der Prüfungsausschuss besteht aus einer kom-
munalen Wahlbeamtin oder einem kommunalen 
Wahlbeamten oder einer Beamtin oder einem Beam-
ten der Laufbahn des allgemeinen Verwaltungs-
dienstes ab dem zweiten Einstiegsamt der Lauf-
bahngruppe 2 als Vorsitzende oder Vorsitzenden 
sowie mindestens zwei weiteren Beamtinnen oder 
Beamten des allgemeinen Verwaltungsdienstes der 
Laufbahngruppe 2 oder vergleichbaren Beschäftig-
ten. Darunter soll eine Vertreterin oder ein Vertreter 
des Studieninstituts sein. Die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses haben Vertreterinnen oder Vertre-
ter, die bei Verhinderung an ihre Stelle treten.

  (3) Die Berufung zum Mitglied oder stellvertreten-
dem Mitglied kann widerrufen werden, wenn die 
Gründe, die für die Berufung maßgebend waren, 
weggefallen sind. Scheidet ein Mitglied oder ein 
stellvertretendes Mitglied aus dem Prüfungsaus-
schuss aus, so beruft die Institutsleitung für den Rest 
der Zeit, für die der Prüfungsausschuss bestellt wor-
den ist, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger.

  (4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre 
Vertreterinnen und Vertreter sind in ihrer Prüfungs-
tätigkeit unabhängig.

  (5) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Beauftragte des 
für Kommunales zuständigen Ministeriums und der 
jeweils zuständigen Bezirksregierung sind berech-

tigt, bei der praktischen Prüfung anwesend zu sein. 
Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
kann ferner anderen Personen, bei denen ein dienst-
liches Interesse vorliegt, gestatten, bei der prakti-
schen Prüfung anwesend zu sein.

  (6) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des 
Prüfungsausschussvorsitzenden den Ausschlag.

 § 20 
 Zulassung zur Prüfung

  (1) Vor der Prüfung holt die Studienleitung zur Er-
mittlung des Ausbildungspunktwertes die Noten aus 
den Beurteilungen nach § 15 ein.

  (2) In der Nachweisung nach Anlage 4, die die Stu-
dienleitung erstellt, sind die Noten (Punktzahlen) 
der Beurteilungen in der praktischen Ausbildung 
mit einem Drittel und die Noten (Punktzahlen) der 
im Lehrgang erbrachten Klausurarbeiten und sons-
tigen Leistungen mit zwei Dritteln zu einem Aus-
bildungspunktwert zusammenzufassen. Die Noten 
(Punktzahlen) der im Lehrgang erbrachten Klausur-
arbeiten und der sonstigen Leistungen sind im Ver-
hältnis 3 zu 1 zu gewichten. § 25 Absatz 3 gilt ent-
sprechend. Der Ausbildungspunktwert ist der Beam-
tin oder dem Beamten bekannt zu geben (Anlage 4).

  (3) Beamte sind zur Prüfung zugelassen, wenn sie 
sowohl im Lehrgang als auch in der praktischen 
Ausbildung mindestens den Punktwert 5,00 erhal-
ten. Im Fall der Nichtzulassung gilt die Prüfung als 
nicht bestanden.

  (4) Wer bereits einmal zur Prüfung zugelassen war, 
bedarf keiner erneuten Zulassung zur Wiederho-
lungsprüfung.

 § 21
 Durchführung der Prüfung

  (1) Die Prüfung ist in erster Linie Verständnisprü-
fung. Unter dieser Zielsetzung ist sie auch auf die 
Feststellung von Einzelkenntnissen gerichtet. Sie be-
steht aus einer schriftlichen und einer praktischen 
Prüfung. Die schriftliche Prüfung geht der prakti-
schen voraus. Die Institutsleitung setzt den Zeit-
punkt der schriftlichen und praktischen Prüfung 
fest, veranlasst die Ladung der Prüfl inge und die Be-
nachrichtigung der Einstellungskörperschaft und 
der Bezirksregierung. Spätestens jeweils zehn Tage 
vor den Terminen sind den Prüfl ingen die Prüfungs-
fächer mitzuteilen. Die Institutsleitung trifft Rege-
lungen zur Herstellung der Anonymität der Prüfl inge 
für die schriftlichen Prüfungsarbeiten.

  (2) Im Prüfungsverfahren sind für schwerbehinderte 
Menschen und ihnen gleichgestellte behinderte Men-
schen die ihrer Behinderung angemessenen Erleich-
terungen auf Antrag zu gewähren. Die Entscheidung 
trifft die Studienleitung, dabei dürfen die fachlichen 
Anforderungen nicht geringer bemessen werden.

  (3) Sind Prüfl inge durch Krankheit oder sonstige 
von ihnen nicht zu vertretende Umstände an der Ab-
legung der Prüfung oder einzelner Prüfungsleistun-
gen verhindert, so haben sie dies in geeigneter Form 
nachzuweisen.

  (4) Prüfl inge können in besonderen Fällen mit Ge-
nehmigung der oder des Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses von der Prüfung zurücktreten.

  (5) Bricht ein Prüfl ing aus den in Absatz 3 und 4 ge-
nannten Gründen die Prüfung ab, so wird die Prü-
fung an einem von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu bestimmenden Termin abge-
legt oder fortgesetzt. Dabei ist zu entscheiden, ob 
und in welchem Umfang die bereits abgelieferten 
Arbeiten als Prüfungsarbeiten anzurechnen sind.

  (6) Schriftliche Aufgaben, zu denen ein Prüfl ing 
ohne ausreichende Entschuldigung nicht erscheint 
oder deren Lösung ohne ausreichende Entschuldi-
gung nicht abgibt, werden mit „ungenügend“ bewer-
tet. Bei zwei oder mehr aus diesen Gründen nicht er-
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brachten Lösungen gilt die Prüfung als nicht be-
standen.

  (7) Erscheint ein Prüfl ing ohne ausreichende Ent-
schuldigung nicht zur praktischen Prüfung oder tritt 
ohne Genehmigung zurück, so gilt die Prüfung als 
nicht bestanden.

  (8) Einen Prüfl ing, der bei der Anfertigung einer 
schriftlichen Arbeit erheblich gegen die Ordnung 
verstößt, kann die Aufsichtsführung von der Fortset-
zung dieser Arbeit ausschließen. Unternimmt ein 
Prüfl ing bei der Anfertigung einer schriftlichen Ar-
beit einen Täuschungsversuch, so hat die oder der 
Aufsichtführende dies in der Niederschrift zu ver-
merken und die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses davon unverzüglich zu un-
terrichten.

  (9) Über die Folgen eines Täuschungsversuches oder 
eines erheblichen Verstoßes gegen die Ordnung ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. Er kann nach der 
Art der Verfehlung die Wiederholung einzelner oder 
mehrerer Prüfungsleistungen anordnen. Einzelne 
Prüfungsleistungen, bei denen der Prüfl ing zu täu-
schen versucht hat, können mit „ungenügend“ be-
wertet werden. In schwerwiegenden Fällen kann der 
Prüfungsausschuss die Prüfung für nicht bestanden 
erklären.

  (10) Hat der Prüfl ing bei der Prüfung getäuscht und 
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Prüfung für nicht bestanden erklä-
ren, jedoch nur innerhalb einer Frist von drei Jahren 
nach dem Tag der praktischen Prüfung.

 § 22
 Schriftliche Prüfung

  (1) Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung be-
stimmt die Institutsleitung auf Vorschlag der Studi-
enleitung.

  (2) Es sind vier Aufgaben aus den in Anlage 5 be-
zeichneten Stoffgebieten zu stellen. Für die Bearbei-
tung und Lösung jeder Aufgabe sind drei Zeitstun-
den anzusetzen.  

  (3) Die schriftlichen Arbeiten sind getrennt in ver-
schlossenen Umschlägen aufzubewahren und erst an 
den Prüfungstagen in Gegenwart der Prüfl inge zu 
öffnen. Bei jeder Aufgabe sind die Zeit, in der sie zu 
lösen ist, und die Hilfsmittel, die benutzt werden 
dürfen, anzugeben. Erst nach Bewertung sämtlicher 
Arbeiten ist die Anonymität aufzuheben.

  (4) Die Studienleitung bestimmt, wer die Aufsicht 
führt.

  (5) Die Aufsichtsführung fertigt eine Niederschrift 
nach dem Muster der Anlage 6 und vermerkt in ihr 
jede Unregelmäßigkeit und den Zeitpunkt der Ab-
gabe. Die Lösungen und die Niederschrift sind in 
einem Umschlag zu verschließen und dem Vorsitz des 
Prüfungsausschusses oder der Studienleitung unmit-
telbar zu übersenden.

 § 23 
 Bewertung der schriftlichen
 Prüfungsleistungen

  (1) Jede Prüfungsarbeit ist von einer Fachlehrerin 
oder einem Fachlehrer und von einem Mitglied oder 
stellvertretendem Mitglied des Prüfungsausschusses 
zu begutachten und zu bewerten. Dabei sind nicht 
nur die Richtigkeit der Lösung, sondern auch deren 
Gliederung, die Art der Begründung sowie die 
sprachliche Darstellung zu berücksichtigen. Nach 
der Bewertung stehen die Prüfungsarbeiten allen 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses in den Ge-
schäftsräumen des Studieninstituts zur Einsicht-
nahme zur Verfügung. Jedes Mitglied ist berechtigt, 
eine von dem Urteil abweichende Beurteilung mit 
Begründung schriftlich zu vermerken.

  (2) Bei voneinander abweichender Beurteilung be-
wertet der Prüfungsausschuss die Arbeit endgültig.

  (3) Der Prüfl ing ist zur praktischen Prüfung zuge-
lassen, wenn mindestens drei Prüfungsarbeiten mit 
„ausreichend“ oder mit einer besseren Bewertung 
beurteilt worden sind und eine Durchschnittsbewer-
tung von mindestens 5 Punkten erreicht ist. Andern-
falls ist die Prüfung nicht bestanden.

  (4) Spätestens zehn Tage vor der praktischen Prü-
fung sind dem Prüfl ing die Zulassung zur prak-
tischen Prüfung oder die Nichtzulassung und auf 
Antrag die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung be-
kanntzugeben.

 § 24
 Praktische Prüfung und
 Bewertung der Prüfungsleistungen

  (1) Die praktische Prüfung soll vor Ablauf der Aus-
bildung und spätestens acht Wochen nach Beendi-
gung der schriftlichen Prüfung stattfi nden. Die 
praktische Prüfung besteht aus einer handlungs- 
und praxisorientierten Situation, in welcher der 
Prüfl ing vorrangig die sozialen und kommunikativen 
Kompetenzen nachweisen soll. Die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses bestimmt auf Vor-
schlag der Studienleitung, aus welchem Themenge-
biet der Anlage 5 die zu lösende praktische Aufgabe 
zu entnehmen ist. 

  (2) Die Prüfung einschließlich Prüfungsgespräch 
soll für den einzelnen Prüfl ing nicht länger als 
20 Minuten dauern. Dem Prüfl ing ist eine Vorberei-
tungszeit von maximal 30 Minuten zu gewähren.

  (3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses leitet die praktische Prüfung und ist berechtigt, 
jederzeit in die Prüfung einzugreifen. Sie oder er 
kann Fachlehrerinnen oder Fachlehrer, die nicht 
Mitglieder des Prüfungsausschusses sind, beauftra-
gen, Prüfungsfragen zu stellen und Bewertungsvor-
schläge abzugeben.

  (4) Die Leistungen in der praktischen Prüfung sind 
mit einer in § 12 festgelegten Note zu bewerten. Die 
Entscheidung wird vom Prüfungsausschuss mit 
Stimmenmehrheit getroffen. Stimmenthaltung ist 
unzulässig. Wird die praktische Prüfung mit „unge-
nügend“ bewertet, gilt die Laufbahnprüfung insge-
samt als nicht bestanden.

 § 25 
 Gesamtergebnis

  (1) Nach der praktischen Prüfung stellt der Prü-
fungsausschuss das Gesamtergebnis der Prüfung 
fest und gibt es dem Prüfl ing bekannt.

  (2) Bei der Feststellung werden 

  1.  die Leistungen in der Ausbildung (Ausbildungs-
punktwert, § 20 Absatz 2) mit 30 Prozent,

 2.  die Leistungen in der schriftlichen Prüfung mit 
50 Prozent und

 3.  die Leistungen in der praktischen Prüfung mit 20 
Prozent

 berücksichtigt.

  (3) Die Punktwerte für die Leistungen in der 
schriftlichen und in der praktischen Prüfung werden 
ermittelt, indem die jeweiligen Punktzahlen der Ein-
zelleistungen zusammengezählt werden und die 
Summe durch die Anzahl der Einzelleistungen ge-
teilt wird. Bruchwerte sind ohne Rundung bis zur 
zweiten Dezimalstelle zu errechnen.

  (4) Die Punktwerte nach Absatz  2 werden entspre-
chend ihrem jeweiligen Anteilsverhältnis zu einem 
Punktwert für die Abschlussnote zusammengefasst. 
Dem ermittelten Punktwert entsprechen die folgen-
den Noten:

  13,50 bis 15,00
= sehr gut

  10,50 bis 13,49
= gut
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  7,50 bis 10,49
= befriedigend

  5,00 bis 7,49
= ausreichend

  1,50 bis 4,99
= mangelhaft

  0,00 bis 1,49
= ungenügend.

  (5) Wird das Gesamtergebnis der Prüfung mit „man-
gelhaft“ oder „ungenügend“ bewertet, so ist die Prü-
fung nicht bestanden.

  (6) Weder der Prüfungsausschuss noch andere Or-
gane des Studieninstituts können Entscheidungen, 
die eine Beurteilung der Prüfungsleistungen enthal-
ten, abändern.

 § 26
 Niederschrift und Einsichtnahme

  (1) Über den Prüfhergang ist für jeden Prüfl ing eine 
Niederschrift nach dem Muster der Anlage 7 zu fer-
tigen. Die Niederschrift ist zusammen mit den Prü-
fungsakten einschließlich der Prüfungsarbeiten bei 
dem Studieninstitut mindestens fünf Jahre aufzube-
wahren. Eine Zweitausfertigung der Niederschrift 
ist der Einstellungskörperschaft zur Aufnahme in 
die Personalakte zu übersenden.

  (2) Die Beamtin oder der Beamte kann nach Ab-
schluss des Prüfungsverfahrens innerhalb eines Jah-
res Einsicht in die von ihr oder ihm gefertigten Prü-
fungsarbeiten einschließlich ihrer Bewertung neh-
men.

 § 27 
 Prüfungszeugnis, Berufsbezeichnung

  (1) Über das Ergebnis der bestandenen Prüfung er-
hält der Prüfl ing ein Prüfungszeugnis nach dem 
Muster der Anlage 8.

  (2) Die bestandene Laufbahnprüfung berechtigt 
dazu, die Berufsbezeichnung „Verwaltungswirtin/
Verwaltungswirt“ zu führen. Das zuständige Studi-
eninstitut kann Beamtinnen und Beamten, die in der 
Zeit vor dem 1. August 2001 die Prüfung für die 
Laufbahn des mittleren allgemeinen Verwaltungs-
dienstes bestanden haben, auf Antrag eine Beschei-
nigung nach dem Muster der Anlage 9 erteilen.

  (3) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, erhält dar-
über eine schriftliche Mitteilung nach dem Muster 
der Anlage 10 durch das Studieninstitut.

  (4) Eine Zweitausfertigung des Prüfungszeugnisses 
oder der Mitteilung ist der Einstellungskörperschaft 
zur Aufnahme in die Personalakte zu übersenden.

 § 28
 Wiederholung der Prüfung

  (1) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann sie 
einmal wiederholen. Die Frist, nach deren Ablauf die 
Prüfung wiederholt werden kann, bestimmt die Ein-
stellungskörperschaft auf Vorschlag des Prüfungs-
ausschusses. § 10 Absatz 2 ist zu beachten. Der Prü-
fungsausschuss bestimmt, in welchem Umfang der 
Lehrgang zu wiederholen ist.

  (2) Die Prüfung ist vollständig zu wiederholen. Ein-
zelne Prüfungsleistungen können nicht erlassen wer-
den. Bei der Festsetzung des Ausbildungspunktwer-
tes (§ 20 Absatz 2) sind auch die Noten der Beurtei-
lungen über den verlängerten Vorbereitungsdienst 
und die Noten der während dieser Zeit im Unter-
richt gefertigten Übungsarbeiten sowie der mündli-
chen Leistung in die Berechnung einzubeziehen. So-
weit der Lehrgang vollständig wiederholt ist, wer-
den für die Bewertung der Unterrichtsleistungen 
ausschließlich die im Wiederholungslehrgang erteil-
ten Noten zugrunde gelegt.

 § 29
 Beendigung des Beamtenverhältnisses

  Für Beamtinnen und Beamte, die die Prüfung

 1.  bestanden haben,

 2.  nicht bestanden haben und die Wiederholung der 
Prüfung nicht wünschen oder

 3.  auch bei Wiederholung nicht bestanden haben, 

  endet das Beamtenverhältnis an dem Tag, an dem 
ihnen das Prüfungsergebnis bekannt gegeben wird. 
Erklären Beamtinnen oder Beamte, die die Prüfung 
nicht bestanden haben, erst später, dass sie die Prü-
fung nicht wiederholen wollen (Nummer  2), endet 
das Beamtenverhältnis am Tag der Erklärung.

 Teil 4
 Laufbahnwechsel

 § 30
 Befähigungserwerb 
 durch feuerwehrdienstuntaugliche Beamte

  (1) Beamtinnen und Beamte des feuerwehrtechni-
schen Dienstes der Laufbahngruppe 1 ab dem zwei-
ten Einstiegsamt, die nach § 26 Absatz 2 Satz 3 des 
Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl.  I 
S.  1010), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570) geändert worden 
ist, an Maßnahmen zum Erwerb einer neuen Befähi-
gung teilzunehmen haben, erwerben die Befähigung 
für die Laufbahn des allgemeinen Verwaltungsdiens-
tes in den Gemeinden und Gemeindeverbänden des 
Landes Nordrhein-Westfalen der Laufbahngruppe 1 
ab dem zweiten Einstiegsamt durch

 1.  die erfolgreiche Teilnahme an dem für diese 
Laufbahn eingerichteten Vorbereitungsdienst 
oder

 2.  die Teilnahme an einer Ausbildung für Verwal-
tungsangestellte nach der APO Verwaltungsfach-
angestellte. Das zuständige kommunale Studien-
institut stellt die erfolgreiche Teilnahme entspre-
chend Nummer  1 fest. Eine Prüfung darf nicht 
gefordert werden.

  (2) Soweit die Teilnahme an dem Vorbereitungs-
dienst erfolgt, fi ndet Teil  2 dieser Verordnung, mit 
Ausnahme der Bestimmungen über die Prüfung, An-
wendung.

 Teil 5
 Übergangs- und Schlussvorschrift

 § 31
 Inkrafttreten, Übergangsregelung

  (1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 

  (2) Die Ausbildung und Prüfung der vor der Verkün-
dung dieser Verordnung eingestellten Anwärterinnen 
und Anwärter und der zur Ausbildung zugelassenen 
Beschäftigten richtet sich nach den bisher geltenden 
Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften.“

14.  Teil 6 wird aufgehoben.

15.  Die Anlagen 1 bis 10 erhalten die aus dem Anhang 
zu dieser Verordnung ersichtlichen Fassungen. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 4.Juli 2018

Die Ministerin
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  S c h a r r e n b a c h



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 17 vom 19. Juli 2018364

Anlage 1 
(zu § 14 Absatz 3) 

 
 
 

Ausbildungsplan 
für die praktische Ausbildung 

 
 
 
Ausbildungs- 
abschnitt**) 

 
 
 

Ausbildungsgebiet *) 

 
Mindestausbildungsdauer 

(Monate) 
bei Teilnahme an einem 

  neben- 
dienstlicher 
Lehrgang 

Volllehr-
gang 

1 
2 
3 
4 

 
5 
6 

Recht des öffentlichen Dienstes, Personal, Organisation 
Öffentliche Finanzwirtschaft 
Ordnungsverwaltung 
Leistungsverwaltung 

 
zur freien Verfügung 
Volllehrgang 

5 
5 
5 
5 

 
4 
- 

3 
3 
3 
3 

 
3 
9 

 
 
 
 

 

 

*)  Anwärterinnen und Anwärter der Landschaftsverbände, des Regionalverbandes Ruhr, des 
Landesverbandes Lippe und sonstiger Gemeindeverbände sollen vorübergehend einer Gemeinde 
oder einem Kreis zur Ausbildung überwiesen werden, wenn die Einstellungsbehörde die Ausbildung 
in den genannten Ausbildungsgebieten nicht vermitteln kann. 

 
**) Bei Vorliegen wichtiger dienstlicher Gründe kann ein Ausbildungsabschnitt durch einen anderen, 

gleichwertigen Ausbildungsabschnitt ersetzt werden. 
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          Anlage 3 
          (zu § 17 Absatz 4) 
 

Rahmenlehrplan  
für die theoretische Ausbildung 

für die Laufbahn der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt,  
des allgemeinen Verwaltungsdienstes 

in den Gemeinden und Gemeindeverbänden des Landes Nordrhein-Westfalen 
 

 
Fächer 
 
1 Staats- und Europarecht 

2 Allgemeines Verwaltungsrecht 

3 Kommunalrecht 

4 Recht der Gefahrenabwehr 

5 Sozialrecht 

6 Bürgerliches Recht 

7 Beamtenrecht 

8 Arbeits- und Tarifrecht 

9 Verwaltungsorganisation 

10 Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre 

11 Internes und externes Rechnungswesen 

12 Kommunales Finanzmanagement 

13 Kommunale Einnahmen 

14 Sozialkompetenzen 

15 Methodik der Rechtsanwendung 
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Anlage  5 
(zu § 22 Absatz 2, 

§ 24 Absatz 1) 
 
 

Stoffgebiete 
 
 

1) Die im schriftlichen Teil der Laufbahnprüfung zu stellenden vier Aufgaben sind folgenden 

Stoffgebieten zu entnehmen: 

 

1. Staats- und Europarecht, Allgemeines Verwaltungsrecht 

2. Kommunalrecht 

3. Recht der Gefahrenabwehr 

4. Sozialrecht 

5. Bürgerliches Recht 

6. Öffentliche Finanzwirtschaft 

7. Wirtschaft 

8. Personal und Organisation 
 
 

2) Die im praktischen Teil der Laufbahnprüfung zu lösende praktische Aufgabe ist den folgenden 

Stoffgebieten zu entnehmen: 

 

1. Staats- und Europarecht mit Bezügen zur Verfassungsgeschichte und zu aktuellen 

politischen Ereignissen, Allgemeines Verwaltungsrecht 

2. Kommunalrecht 

3. Recht der Gefahrenabwehr, Sozialrecht 

4. Bürgerliches Recht 

5. Öffentliche Finanzwirtschaft 

6. Wirtschaft 

7. Personal und Organisation 
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            Anlage 6 
                       (zu § 22 Absatz 5) 

Niederschrift 
über die Durchführung des schriftlichen Teils der Prüfung für 

die Laufbahn der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt, 
des allgemeinen Verwaltungsdienstes in 

den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
 
 
 
 
am.............................................................. in der Zeit von ........................... bis ........................Uhr. 

Prüfungsarbeit aus dem Fach: …………………………………………………………………………………….. 

Die Aufsicht wurde von der/dem Unterzeichnenden ausgeübt. 
Folgende Prüflinge waren anwesend:  -siehe Seite 2- 

 
Vor Beginn der Prüfung wurde der verschlossene Briefumschlag mit der Prüfungsarbeit in Anwesenheit 
der Prüflinge geöffnet. Jedem Prüfling wurde ein Abdruck der Prüfungsaufgabe/n ausgehändigt. 

 
Folgende Hilfsmittel waren erlaubt: siehe Anlage 

 
Die Prüflinge wurden auf die Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen nach § 21 
Absatz 8 und 9 VAP 1.2 allgVerw - Gem hingewiesen. 

 
Unregelmäßigkeiten: 

 
 
 
 
Während der für die Arbeit festgesetzten Zeit haben den Prüfungsraum verlassen 
(Name, Dauer der Abwesenheit): -siehe Seite 2- 

 
 
Der Zeitpunkt des Beginns der Bearbeitungsfrist und der Zeitpunkt der Abgabe wurden auf jeder Arbeit 
vermerkt. 

 
Die abgegebenen Prüfungsarbeiten habe ich in einem Umschlag verschlossen weitergeleitet an: 

 
....................................................................................................................................................................... 

 
Ich versichere pflichtgemäß, dass – außer den angegebenen – keine Unregelmäßigkeiten festgestellt 
worden sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................., den ....................... 

 
..................................................................... 
(Unterschrift der/des Aufsichtsführenden) 
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Anwesenheit: 

Anlage 6 
(zu § 22 Absatz 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  anwesend Name Verlassen des 
Raums von - bis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 17 vom 19. Juli 2018 377

 

Prüfungsniederschrift 

Anlage 7 
(zu § 26 Absatz 1) 

 
 

hat sich der Laufbahnprüfung nach der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt, des allgemeinen Verwaltungsdienstes 
in den Gemeinden und Gemeindeverbänden des Landes Nordrhein-Westfalen unterzogen. 

 
Dem Prüfungsausschuss gehörten an: 

 
Vorsitzende/r Auf Grund der §§ 23, 24 VAP 1.2 allgVerw - 

Gem wurden als Fachlehrer/innen 
hinzugezogen: 

Mitglied  

Mitglied  

Mitglied  

Mitglied  

 

Mitteilung des Prüfungsausschusses: 
- Beim Bestehen der Prüfung: 

 Das Prüfungsergebnis ist der Kandidatin/dem Kandidaten bekanntgegeben worden. Das 
Prüfungszeugnis wurde ausgehändigt. ¹) 

 
- Beim erstmaligen Nichtbestehen der Prüfung: 

 Die Kandidatin/Der Kandidat kann gemäß § 23 Absatz 3 VAP 1.2  allgVerw - Gem zur 
praktischen Prüfung nicht zugelassen werden. 
Sie/Er hat damit die Prüfung nicht bestanden und soll sie nach Ablauf von Monaten 
wiederholen. ¹) ²) 

    Die Kandidatin/ Der Kandidat hat gemäß § 25 Absatz 5 VAP 1.2 allgVerw - Gem die Prüfung 
nicht bestanden und soll sie nach Ablauf von ____Monaten wiederholen. ¹) ²) 

 
- Beim Nichtbestehen der Prüfung bei Wiederholung: 
 Die Kandidatin/ Der Kandidat kann gemäß § 23 Absatz 3 VAP 1.2 allgVerw - Gem zur 

praktischen Prüfung nicht zugelassen werden. Sie/ Er hat damit die Prüfung endgültig nicht 
bestanden. ¹) 

  Die Kandidatin/der Kandidat hat gemäß § 25 Absatz 5 VAP 1.2 allgVerw - Gem die Prüfung 
endgültig nicht bestanden. ¹) 

 
Der beiliegende Berechnungsbogen, aus dem die Einzelleistungen der Kandidatin/des Kandidaten 
hervorgehen, ist Bestandteil dieser Niederschrift. 

 
Als Gesamtergebnis der Prüfung wurde die Note                                                     festgesetzt. 

 
 
 
 

 

(Vorsitzende/r) 
 

__   
  

(Mitglied) (Mitglied) (Mitglied) (Mitglied) 
¹) Zutreffendes ankreuzen  ²) Wiederholungszeit ggf. eintragen 

Vor- und Familienname 

Geburtsdatum 
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Anlage 7 
(zu § 26 Absatz 1) 

 
 

Berechnungsbogen zur Prüfungsniederschrift 
 
 

 
 
 

Leistungsbewertungen 
 

Punktwert 

 
 
 
 

in der schriftlichen Prüfung 
  aus dem Stoffgebiet Punktzahl     

 
 
 
  Punktwert 

 
 
 
 
                                                                              insgesamt : 4 = 

 
 
 
 

       Punktwert 

 
 
 
 
 

In das Gesamtergebnis fließen nach § 25 VAP 1.2 allgVerw - Gem ein der Punktwert 
der Ausbildung mit 30 %  
der schriftlichen Prüfung  mit 50 %  
der praktischen Prüfung mit 20 %  

  
Dem ermittelten Punktwert von entspricht 

 
 
 

gemäß § 25 Absatz 4 VAP 1.2 allgVerw - Gem die Note 
 
 
 
 

Rechnerisch  richtig: 

Vor- und Familienname 

Geburtsdatum 

in der Ausbildung 

In der praktischen Prüfung 
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Anlage 8 
(zu §  27 Absatz 1) 

Studieninstitut für kommunale Verwaltung……………………………….......................... 

 
Prüfungszeugnis 

 
 
 
Vor- und Familienname  ......................................................... 

 
Geburtsdatum   ......................................................... 

 
hat am  ……………………………………… 

 
die in der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn der 

Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt, des allgemeinen Verwaltungs-

dienstes in den Gemeinden und Gemeindeverbänden des Landes 

Nordrhein-Westfalen vorgeschriebene Laufbahnprüfung mit der Note 

 

........................................................... (.............. Punkte) 
 
 
bestanden. Damit ist die Berechtigung verbunden, künftig die Berufsbezeichnung 

 
 

„Verwaltungswirtin/Verwaltungswirt“ 
 
 
zu führen. 

 
.................................., den ............20.... Die/Der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses 
 
 
(Siegel)  

.................................................. 
Unterschrift 
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Anlage 9 
(zu § 27 Absatz 2 Satz 2)

Studieninstitut für kommunale Verwaltung 
 
……………………………………………….. 
 
 
 

Bescheinigung  
über die zu führende Berufsbezeichnung 

 
 
Vor- und Familienname ......................................................... 

 
 
Geburtsdatum ............................................................... 

 
 
hat am …............................

 

die Prüfung für die Laufbahn des mittleren allgemeinen Verwaltungsdienstes 

in den Gemeinden und Gemeindeverbänden des Landes Nordrhein-

Westfalen bestanden.   

Diese entspricht der Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der 

Laufbahngruppe 1 des allgemeinen Verwaltungsdienstes in den Gemeinden 

und Gemeindeverbänden des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Damit ist die Berechtigung verbunden, künftig die Berufsbezeichnung 
 
 

„Verwaltungswirtin/Verwaltungswirt“ 
 
zu führen. 

.................................., den ........ 20... 

(Siegel) 

........................................................... 
Studienleiter/in 
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Anlage 10 
(zu § 27 Absatz 3) 

 
 
Studieninstitut für kommunale Verwaltung……………………………….......................... 

 
……………….. ,den……………… 

 
 
Herrn/Frau Gegen Empfangsbekenntnis 

 
 …………………………….. 
  
 …………………………….. 
  
 …………………………….. 
 
 

Mitteilung über das Nichtbestehen der Prüfung 
 
 
 
Sehr geehrte/r ……….……………, 

 
 
 
in der Laufbahnprüfung am ………………….. haben Sie ……………………………. 

 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Damit ist die Prüfung gemäß …………………… 

 
-endgültig- nicht bestanden. 

 
 
Das Ergebnis wurde Ihnen am ………………. bekanntgegeben. 

 
 
Gleichzeitig wurde Ihnen mitgeteilt, dass ………………………………………………. 

 
 …………………………………………………………………….…………………………. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
 
 
 
 

……………………………….. 

(Unterschrift) 

– GV. NRW. 2018 S. 360
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203015

Vierte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über die 

Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des 
gehobenen bautechnischen Dienstes 

in den Gemeinden und Gemeindeverbänden
des Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 4. Juli 2018

Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) verord-
net das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung im Einvernehmen mit dem Ministerium 
des Innern und dem Ministerium der Finanzen: 

Artikel 1

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des gehobenen bautechnischen Dienstes in 
den Gemeinden und Gemeindeverbänden des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 22. Februar 1987 (GV. NRW. 
S. 116), die zuletzt durch Verordnung vom 5. September 
2014 (GV. NRW. S.  480) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für 
 die Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes der 
  Laufbahngruppe 2 des bautechnischen Dienstes in 
 den Gemeinden und Gemeindeverbänden des 
 Landes Nordrhein-Westfalen (VAP2.1-baut.D-Gem)“.

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 Satz  1 wird das Wort „gehobenen“ 
durch die Wörter „ersten Einstiegsamtes der Lauf-
bahngruppe 2 des“ ersetzt.

 b)  In Absatz 3 wird das Wort „gehobenen“ durch die 
Wörter „ersten Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 2 des“ ersetzt.

3.  In §  6 Absatz  2 Satz  1 wird das Wort „gehobenen“ 
durch die Wörter „ersten Einstiegsamtes der Lauf-
bahngruppe 2 des“ ersetzt.

4.  § 18 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Der Prüfungsausschuss besteht aus einer kommuna-
len Wahlbeamtin beziehungsweise einem kommunalen 
Wahlbeamten oder einer Beamtin beziehungsweise 
einem Beamten der Ämtergruppe des zweiten Ein-
stiegsamtes der Laufbahngruppe 2 als vorsitzendem 
Mitglied sowie vier weiteren Beamtinnen beziehungs-
weise Beamten der Laufbahngruppe 2 oder vergleich-
baren Beschäftigten als beisitzendem Mitglied.“

5.  § 28 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Auszubildende oder Prüfl inge, die sich am 
[einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieser Verord-
nung] in der Ausbildung oder Prüfung befi nden, 
beenden diese nach dieser Verordnung in der bis 
dahin geltenden Fassung.“

6.  Die Anlagen 1 bis 5 erhalten die aus dem Anhang zu 
dieser Verordnung ersichtlichen Fassungen. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 4. Juli 2018

Die Ministerin
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  S c h a r r e n b a c h 
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Ausbildungsplan 
für die Ausbildung der Anwärterinnen und Anwärter für die Ämtergruppe des ersten 
Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des bautechnischen Dienstes in den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden des Landes Nordrhein-Westphalen 
 
 
Ausbildungs- 
abschnitt 

Ausbildungsgebiet 
unter Berücksichtigung der Vorbildung und der 
voraussichtlichen späteren Verwendung 
 

Ausbildungsdauer 
(Monate) 

1 - 3 Einführung und Vertiefung in den technischen 
und nichttechnischen Innendienst einer 
Bauverwaltung und in die wichtigsten Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften auf dem Gebiet des 
Bauwesens; hoheitliches Handeln der 
Bauverwaltung (Planung, Bauaufsicht, 
Umweltschutz), Planungs- und 
Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche 
Maßnahmen, Bauüberwachung, 
Verwaltungsvollstreckung, 
Rechtsbehelfsverfahren; Vorbereitung, Vergabe 
und Abrechnung von Baumaßnahmen, 
Bauleitung, technische und konstruktive 
Probleme; Bezüge zum Recht des öffentlichen 
Dienstes, zur Verwaltungsorganisation/-
steuerung und zur Verwaltungsbetriebswirtschaft 
 

jeweils 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Theoretische Ausbildung einschließlich 
Einführung und Prüfung 

5 
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Hinweise zur Beurteilung der Leistungen in der praktischen Ausbildung  

1. Ziele der Beurteilung  

Die Beurteilung ist ein wichtiges pädagogisches Instrument, das den zu Beurteilenden nach jedem 
Ausbildungsabschnitt Rückmeldung über ihre Leistungen und ihr Verhalten gibt:  
- Durch Kenntlichmachen der Stärken werden sie motiviert, in Zukunft ähnlich gute Leistungen zu erbringen.  
- Durch Kenntlichmachen (noch) vorhandener Schwächen erhalten sie die Möglichkeit, rechtzeitig das Lern- und 

Leistungsverhalten, gegebenenfalls das Sozialverhalten zu überdenken und sich um entsprechende 
Korrekturen zu bemühen.  

Die Ausbildungsleiterin oder der Ausbildungsleiter erhält Informationen über die Entwicklung und Probleme bei 
der Ausbildung und kann im Bedarfsfall entsprechende Maßnahmen einleiten. Beurteilungen in der 
berufspraktischen Ausbildung können auch Hinweise für den Einsatz nach der Ausbildung geben.  

2. Beurteilungsanlass  

Grundsätzlich ist von der Ausbilderin oder dem Ausbilder eine Beurteilung zu erstellen, wenn die oder der zu 
Beurteilende aus dem Ausbildungsabschnitt oder der Ausbildungsstelle ausscheidet. Sie soll unmittelbar vor dem 
Tag des Ausscheidens aus der jeweiligen Organisationseinheit vorliegen.  

3. Form und Inhalt der Beurteilung  

3.1 Beurteilungsvordruck  

Für die Beurteilung ist der im Anhang abgedruckte Vordruck zu verwenden.  

3.2 Beurteilungsmaßstab  

Maßstab für die Beurteilung der Leistungen, Fähigkeiten und Verhaltensmerkmale sind die an dem betreffenden 
Ausbildungsplatz zu erfüllenden Lernziele. Dabei ist der jeweilige Ausbildungsstand zu berücksichtigen. Die 
Lernziele sind grundsätzlich an den durchschnittlichen Anforderungen auszurichten, die in dem jeweiligen 
Ausbildungsabschnitt zu stellen sind. Bei jedem Merkmal ist einzustufen, inwieweit die durch die 
Ausbildungsinhalte und -ziele dieses Ausbildungsplatzes vorgegebenen Anforderungen erfüllt oder nicht erfüllt 
worden sind. Dazu ist zu jedem Merkmal eine Punktzahl der Rangpunkteskala (0 bis 15) gemäß § 11 VAP2.1-
baut.D-Gem zu vergeben.  

Es sollen möglichst sämtliche Merkmale beurteilt werden. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, so ist dies unter 
„Besonderheiten” zu begründen.  

Falls es der Ausbilderin oder dem Ausbilder notwendig erscheint, über das Ankreuzen der Punktzahlen hinaus 
Informationen über die oder den zu Beurteilenden zu geben (zum Beispiel Gründe für besonders gute oder 
schlechte Leistungen), kann dies ebenfalls unter „Besonderheiten” geschehen.  

Zur Erleichterung bei der Anwendung der Beurteilungsskala enthält Nummer 5 einen Katalog mit Leistungs- und 
Verhaltensbeispielen zu den einzelnen Merkmalen für die Rangpunkte 11 bis 15, 5 bis 10 und 0 bis 4 der Skala.  

4. Eröffnung der Beurteilung und Beurteilungsgespräch  

Eine Beurteilung erfüllt nur dann ihren pädagogischen Zweck, wenn sie in allen Punkten mit der oder dem zu 
Beurteilenden besprochen wird und die Einstufungen begründet werden. Nur so können die Beurteilten ihre 
Leistung kritisch einschätzen und gegebenenfalls das Verhalten oder die Lernanstrengungen ändern oder sich 
um Verbesserungen bemühen. Die Ausbilderinnen und Ausbilder haben deshalb unmittelbar vor Abschluss des 
Ausbildungsabschnitts ein Beurteilungsgespräch zu führen und dabei ausreichend Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Nach dem Beurteilungsgespräch bestätigen die Beurteilten, von der Beurteilung 
Kenntnis genommen zu haben.  

Unabhängig vom abschließenden Beurteilungsgespräch sollten in jedem Ausbildungsabschnitt 
Zwischengespräche über den bisherigen Lern- und Leistungsstand geführt werden.  
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5. Katalog mit Leistungs- und Verhaltensbeispielen zu den Beurteilungsmerkmalen  

Fachkenntnisse  
15 bis 
11 

Hat umfassende und bis ins Detail gehende Fachkenntnisse dieses Tätigkeitsbereichs erworben, die 
weit über die Lernvorgaben (Anforderungen) hinausgehen.  

10 bis 5 Hat sich die entsprechend den Anforderungen vorgegebenen Fachkenntnisse angeeignet.  
4 bis 0  Hat sich die für diesen Tätigkeitsbereich erforderlichen Fachkenntnisse nur unzureichend angeeignet; 

bleibt zum Teil weit hinter den Anforderungen zurück, hat erhebliche Lücken.  
 
Einsatzbereitschaft  
15 bis 
11 

Setzt sich weit über das zu erwartende Maß für die rasche Erarbeitung der Lerninhalte und Erledigung 
der übertragenen Aufgaben ein; zeigt spontanes und intensives Engagement; will etwas leisten.  

10 bis 5 Setzt sich in erwartetem Ausmaß für die Erarbeitung der Lerninhalte und Erledigung der übertragenen 
Arbeiten ein; ist bereit, die gestellten Anforderungen zu erfüllen.  

4 bis 0  Entwickelt kaum Initiative und Engagement; setzt sich wenig für die Erarbeitung der vorgegebenen 
Lerninhalte und Aufgaben ein; meidet Anstrengungen, lässt es manchmal an Leistungswillen fehlen.  

 
Auffassung  
15 bis 
11 

Erfasst die vermittelten Lerninhalte - auch bei komplizierter Materie - zumeist rascher und sicherer als 
die meisten anderen; benötigt wenig zusätzliche Erklärungen; muss in der Regel nicht nachfragen.  

10 bis 5 Erfasst die angebotenen Lerninhalte in angemessener Zeit, benötigt nur bei komplizierten Sachverhalten 
zusätzliche Erklärungen; muss in der Regel nicht nachfragen.  

4 bis 0  Hat große Schwierigkeiten, die dargebotenen Lerninhalte zu erfassen; muss immer wieder nachfragen; 
benötigt besonders bei komplexen Sachverhalten viele zusätzliche Erklärungen und häufige 
Wiederholungen.  

 
Denk- und Urteilsfähigkeit  
15 bis 
11 

Ist weit über das zu erwartende Maß in der Lage, auch bei schwierigen Zusammenhängen sicher 
Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden und zu einem begründeten und sachgerechten 
Urteil zu kommen; denkt ausgesprochen logisch und systematisch.  

10 bis 5 Ist in dem zu erwartenden Ausmaß in der Lage, bei den vermittelten Lerninhalten und den übertragenen 
Aufgaben Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden, die Sachverhalte kritisch zu 
durchdenken und im Allgemeinen zu einem begründeten Urteil zu kommen; kann angemessen logisch 
denken.  

4 bis 0  Ist auch bei einfachen Lerninhalten nur wenig in der Lage, die Zusammenhänge sachgerecht zu 
erfassen und zu durchdenken; kann ein Urteil oft nicht begründen; denkt bisweilen zu unsystematisch 
und nicht immer logisch.  

 
Lernfähigkeit und Gedächtnis  
15 bis 
11 

Ist in besonderem Maß in der Lage, auch völlig neue Lerninhalte rasch und sicher zu verarbeiten und im 
Gedächtnis zu speichern; hat ein ausgezeichnetes Gedächtnis.  

10 bis 5 Kann die dargebotenen Lerninhalte in angemessener Zeit verarbeiten und in dem zu erwartenden 
Umfang behalten.  

4 bis 0  Hat besonders bei neuen Lerninhalten Schwierigkeiten, den Stoff zu verarbeiten und zu speichern; 
vergisst vieles vom Gelernten sehr schnell wieder.  

 
Mündliche Ausdrucksfähigkeit  
15 bis 
11 

Drückt sich besonders gewandt, präzise und flüssig aus; stellt sich mühelos im mündlichen Ausdruck auf 
unterschiedliche Adressaten ein.  

10 bis 5 Kann sich im Kontakt angemessen verständlich und flüssig ausdrücken; der mündliche Ausdruck 
entspricht dem üblichen Niveau.  

4 bis 0  Unklarer, oft missverständlicher Ausdruck; spricht stockend, muss nach Worten suchen, drückt sich 
unbeholfen aus.  

 
Schriftliche Ausdrucksfähigkeit  
15 bis 
11 

Formuliert bei den anzufertigenden Schriftsätzen besonders treffsicher, flüssig und differenziert.  

10 bis 5 Kann die schriftlichen Darstellungen im Allgemeinen angemessen verständlich und flüssig und 
ausreichend differenziert formulieren.  

4 bis 0  Formuliert in den schriftlichen Darstellungen oft unbeholfen und dadurch gelegentlich missverständlich, 
grammatikalisch nicht immer korrekt; benutzt nur einen geringen Wortschatz.  
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Arbeitssorgfalt  
15 bis 
11 

Bearbeitet die übertragenen Aufgaben äußerst gewissenhaft und meist fehlerfrei; die Arbeitsergebnisse 
sind hervorragend verwendbar.  

10 bis 5 Macht bei den übertragenen Aufgaben selten gravierende Fehler; bemüht sich um sorgfältige 
Erledigung; die Arbeitsergebnisse sind im Allgemeinen ohne größere Nachbesserung verwendbar.  

4 bis 0  Macht bei den übertragenen Aufgaben häufig Fehler, zum Teil auch Flüchtigkeitsfehler; arbeitet 
nachlässig und oberflächlich; die Arbeitsergebnisse sind kaum verwendbar.  

 
Arbeitstempo  
15 bis 
11 

Arbeitet bei den übertragenen Aufgaben erheblich schneller als andere, schafft erheblich mehr als das 
üblicherweise zu erwartende Pensum.  

10 bis 5 Die übertragenen Aufgaben werden in angemessener Zeit erledigt und gesetzte Fristen im Allgemeinen 
eingehalten.  

4 bis 0  Erledigt die übertragenen Aufgaben deutlich langsamer, als normalerweise erwartet werden kann; hält 
vereinbarte Fristen nicht ein; schafft auch am Ende des Ausbildungsabschnitts nur ein geringes Pensum. 

 
Selbständigkeit  
15 bis 
11 

Arbeitet nach kurzer Einarbeitung absolut selbständig; benötigt keinerlei Anstöße; kümmert sich von sich 
aus um eine optimale Erfüllung der Lernziele.  

10 bis 5 Kann nach entsprechender Einarbeitung und Anleitung im zu erwartenden Rahmen selbständig arbeiten. 
4 bis 0  Kann kaum selbständig arbeiten; braucht immer wieder Anleitung und häufig Anstöße; ist nur wenig in 

der Lage, von sich aus für eine Erfüllung der Lernziele zu sorgen.  
 
Sozialverhalten  
15 bis 
11 

Zeigt bereits ein überaus unkompliziertes und kooperatives Verhalten gegenüber Angehörigen der 
Verwaltung und Außenstehenden; trägt aktiv zu einer harmonischen Zusammenarbeit bei; verhält sich 
gegenüber Ausbilderinnen und Ausbildern stets korrekt, ohne sich kritiklos anzupassen oder anzubieten.  

10 bis 5 Kommt in dem zu erwartenden Ausmaß unter normalen Bedingungen mit Angehörigen der Verwaltung 
und Außenstehenden zurecht; zeigt Bereitschaft zur Zusammenarbeit; kann sich angemessen 
einordnen; verhält sich gegenüber den Ausbilderinnen und Ausbildern meist korrekt bis unauffällig.  

4 bis 0  Hat Schwierigkeiten, sich in eine Arbeitsgruppe einzuordnen; trägt von sich aus wenig zur 
Zusammenarbeit bei; kapselt sich ab; ist gegenüber Ausbilderinnen und Ausbildern gehemmt und 
unnatürlich; reagiert bisweilen aggressiv und unkooperativ.  
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Beurteilung der Leistungen in der praktischen Ausbildung  
 
 Auszubildende oder Auszubildender (Name, Vorname, Geburtsdatum) 
       
 Ausbildungsbehörde 
       

  

 Ausbildungsabschnitt 
       

  

 Ausbildungsstelle 
       

 Ausbilderin oder Ausbilder 
       

 Ausbildungsdauer (von/bis) 
       

 Fehlzeiten 
(Urlaub, Krankheit usw.): 

  
Beurteilungsmerkmale 

Pu
nk

tz
ah

l 

G
ew

ic
ht

 

Pr
od

uk
t 

(P
un

kt
za

hl
 x

 G
ew

ic
ht

) 

Zu dem Merkmal ist die zutreffende Punktzahl aus der Punkteskala von 0-15 einzutragen (§ 11) 
 

15/14  
eine den 

Anforderungen in 
besonderem 

Maße 
entsprechende 

Leistung 

 
13-11  

eine den 
Anforderungen 

voll 
entsprechende 

Leistung  

 
10-8  

eine im 
Allgemeinen den 
Anforderungen 
entsprechende 

Leistung  

 
7-5  

eine Leistung, die 
zwar Mängel 

aufweist, aber im 
Ganzen den 

Anforderungen 
entspricht  

 
4-2  

eine den 
Anforderungen  

nicht entsprechende 
Leistung, die jedoch 
erkennen lässt, dass 

die notwendigen 
Grundkenntnisse 

vorhanden sind und 
die Mängel in 

absehbarer Zeit 
behoben werden 

könnten  

 
1/0  

eine den Anforderungen 
nicht entsprechende 

Leistung, bei der selbst 
die Grundkenntnisse so 

lückenhaft sind, dass 
die Mängel in 

absehbarer Zeit nicht 
behoben werden 

könnten  

01 
  

Fachkenntnisse 
      3       Umfang und Differenziertheit der an diesem Ausbildungsplatz erworbenen Kenntnisse 

02 
  

Einsatzbereitschaft 
      3       Grad der Bereitschaft, sich unabhängig von der Art der Aufgabe für deren Erledigung einzusetzen 

03 
  

Auffassungsgabe 
      2       Fähigkeit, das Wesentliche von Situationen und Sachverhalten schnell und sicher zu erfassen 

04 
  

Denk- und Urteilsfähigkeit 

      3       Fähigkeit, Einzelheiten und Zusammenhänge eines Sachverhalts eigenständig, sachlich und 
folgerichtig zu durchdenken und nach kritischer Überprüfung zu einem sachgerechten Urteil zu 
kommen 

05 
  

Lernfähigkeit/Gedächtnis 
      3       Fähigkeit, die angebotenen Lernstoffe aufzunehmen und zu speichern 

06 
  

Sprachlicher Ausdruck (mündlich) 
      2       Fähigkeit, sich präzise, verständlich und flüssig auszudrücken 

07 
  

Sprachlicher Ausdruck (schriftlich) 
      2       (siehe 06) 

08 
  

Arbeitssorgfalt 
      4       Fähigkeit, die übertragenen Aufgaben gewissenhaft und gründlich zu erledigen 

09 
  

Arbeitstempo 
      3       Fähigkeit, die übertragenen Aufgaben in angemessener Zeit/termingerecht zu erledigen 

10 
  

Selbständigkeit 
      2       Fähigkeit, auch ohne wiederholte Anstöße selbständig zu arbeiten 

11 
  

Sozialverhalten 
      3       Fähigkeit und Bereitschaft, sich kooperativ zu verhalten und im Umgang mit anderen natürlich und 

sicher aufzutreten 

Summe *) (30) *)       

Summe der Produkte geteilt durch Summe der Gewichtungen  

Durchschnittspunktzahl (bitte auf zwei Stellen hinter dem Komma ohne Auf- oder Abrundung)       
*)   Verringert sich ggf. um die Gewichtung nicht beurteilter Merkmale. 

- 1 - 
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Art und Umfang der Aufgaben, mit denen die oder der Auszubildende beschäftigt wurde 
 

      

Besonderheiten  
(z.B. besondere Fähigkeiten oder Schwächen, gegebenenfalls Begründung für das Auslassen von Merkmalen) 
 

      

Das Beurteilungsgespräch hat stattgefunden am: 
 
      

Datum, Unterschrift der Ausbilderin oder des Ausbilders 
 
 
 
 

Von der Beurteilung habe ich Kenntnis genommen. 
Datum, Unterschrift der oder des Auszubildenden 

Sichtvermerk 
der Ausbildungsleiterin oder des Ausbildungsleiters 

 
 

- 2 - 
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Rahmenlehrplan  
für den bautechnischen Dienst, Laufbahngruppe 2.1, in den 

Gemeinden und Gemeindeverbänden des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
 

 Fächer  
 
 1 Methodik der Rechtsanwendung    
 
 2 Kommunalverfassungsrecht  mit Bezügen zum Staatsrecht    
 
 3  Allgemeines Verwaltungs- und Ordnungsrecht   
 
4 Verwaltungsbetriebswirtschaft 

(Haushaltsrecht, Wirtschaftlichkeitsrechnung, Doppik, 
Kostenrechnung, Verwaltungsmanagement) 

 
 5 Beamtenrecht 
   
 6 Bürgerliches Recht mit Bezügen zum Vergabewesen 
   
 7 Grundlagen des Baurechts* 
   
 8 Bauplanungs- und Bodenrecht   
 
 9 Bauordnungsrecht   
 (einschließlich planungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben) 
 
10 Straßen- und Umweltrecht   
 
11 Korruptionsprävention 
     
12 Kommunikation und Kooperation 
   
13 Verfügungsstunden                                                                                       
 
 
* falls zu Beginn der Ausbildung ein Einführungslehrgang stattfindet 
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Studieninstitut für kommunale Verwaltung ……………………………… 
 

Nachweisung 
des Ausbildungspunktwertes 

 
für …………………………………….. 
 
1.  Ergebnis der praktischen Ausbildung im 
1.1 Ausbildungsabschnitt 1: ………………… 
1.2 Ausbildungsabschnitt 2: ………………… 
1.3 Ausbildungsabschnitt 3: ………………… 
 Summe……………………………………. : 3 = ………………. (Punktwert*) 
 
2.  Ergebnis der Übungsklausuren nach Lehrplan: 
 
 Fach Punktzahl 
 
 ……………………………….  ……. 

 ……………………………….  ……. 

 ………………………………  ……. 

 ……………………………….  ……. 

 ……………………………….  ……. 

 ……………………………….  ……. 

 ……………………………….  …….  

 ……………………………….  ……. 

 ……………………………….  ……. 

 ……………………………….  ……. 

 
 Summe aller Punktzahlen der Übungsarbeiten 
 …… :    (Zahl der geschriebenen Übungsarbeiten)  = Punktwert*)   ……. 
 
3. Ausbildungspunktwert 
 Summe der Punktwerte für 
3.1 praktische Ausbildung ………. 
 und 
3.2 Leistungsnachweise ………. 
 Summe ………. : 2 = 
 = Ausbildungspunktwert ………. *) 
 
Damit ist die Beamtin/der Beamte zur Prüfung - nicht - zugelassen (§ 19 Absatz 3). 
 
…………………, den ………………… ……………………………………… 

(Unterschrift der Studienleiterin/ 
  des Studienleiters) 

 
Von der vorstehenden Berechnung habe ich Kenntnis genommen. 
 
…………………………, den …………… …………………………………… 
  (Unterschrift der Beamtin/des Beamten) 
_____________________________________ 
*    Bruchwerte sind ohne Rundung bis zur zweiten Dezimalstelle zu errechnen. 
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Prüfungsgebiete 
 
 
 
Im schriftlichen Teil der Laufbahnprüfung sind folgende Arbeiten zu fertigen: 
 
 
1. Bauordnungsrecht mit Bezügen zur 
 planungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben 4 Stunden 
 
 
2. Straßen- und Umweltrecht 4 Stunden 
 
 
 
3. Vom Studieninstitut nach dem Lehr- und Stoffverteilungsplan  
 festgelegtes Unterrichtsfach (§ 16 Absatz 4) 3 Stunden 
 
 
4.  Vom Studieninstitut nach dem Lehr- und Stoffverteilungsplan  
 festgelegtes Unterrichtsfach (§ 16 Absatz 4) 3 Stunden 
  

– GV. NRW. 2018 S. 382
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Fünfte Verordnung
zur Änderung der 

Hochschulwirtschaftsführungsverordnung
Vom 30. Juni 2018

Auf Grund des § 5 Absatz 9 und des § 83 Absatz 5 Satz 1 
des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547) verordnet das Ministerium für Kultur 
und Wissenschaft im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium der Finanzen:

Artikel 1

Die Hochschulwirtschaftsführungsverordnung vom 11. 
Juni 2007 (GV. NRW. S.  246), die zuletzt durch Verord-
nung vom 24. November 2014 (GV. NRW. S. 865) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 wird die Angabe „§  1 Abs.  2 Hoch-
schulgesetz“ durch die Wörter „§ 1 Absatz 2 des 
Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 (GV. 
NRW. S.  547) in der jeweils geltenden Fassung“ 
ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 c)  Absatz 3 wird Absatz 2.

2.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 4 wird aufgehoben.

  bb)  Folgender Satz wird angefügt:

     „In Einzelfällen können im Einvernehmen 
mit dem Ministerium von den Sätzen 1 bis 3 
abweichende Regelungen getroffen werden.“

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 c)  Absatz  3 wird Absatz  2 und Satz  2 wird durch 
folgende Sätze ersetzt:

   „Der Ausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbe-
trag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruch-
nahme von Rücklagen oder Gewinnvorträgen ge-
deckt wird. In Einzelfällen können im Einver-
nehmen mit dem Ministerium von den Sätzen 1 
und 2 abweichende Regelungen getroffen wer-
den.“

3.  § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 2 werden die Angabe „bzw. Einnahmen“ 
und die Wörter „bzw. Ausgaben einschließlich der 
Investitionen“ gestrichen.

 b)  In Satz 3 wird das Wort „Bestandteile“ durch das 
Wort „Mindestbestandteile“ ersetzt.

4.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „zugewie-
sen und überwiesen“ durch das Wort „bereitge-
stellt“ ersetzt.

 b)  In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Hoch-
schulmedizin“ die Wörter „oder analog zu § 5 Ab-
satz 2 Satz 1 des Hochschulgesetzes“ eingefügt.

5.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 wird nach dem Wort „insgesamt“ das 
Wort „maximal“ eingefügt.

 b)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

   „Maßgeblicher Bewertungsstichtag ist der 31. 
Dezember des jeweiligen Vorjahres.“

 c)  Der neue Satz  3 wird durch folgende Sätze er-
setzt:

   „Zulässige Finanzinstrumente sind auf Euro lau-
tende Kreditverträge, Schuldscheine und Anlei-
hen. Die Übernahme von Bürgschaften und Ga-
rantien wird auf den Höchstbetrag nach Satz  1 
angerechnet.“

6.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird das Wort „Personal,“ ge-
strichen.

 b)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „§ 4 Abs. 4 
Gesetz über weitere dienstrechtliche und sonstige 
Regelungen vom im Hochschulbereich“ durch die 
Wörter „§  83 Absatz  4 des Hochschulgesetzes“ 
ersetzt.

 c)  In Absatz  2 Satz  1 werden die Wörter „§  4 Ab-
satz  4 Gesetz über weitere dienstrechtliche und 
sonstige Regelungen im Hochschulbereich“ durch 
die Wörter „§ 83 Absatz 4 des Hochschulgesetzes“ 
ersetzt.

 d)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  Im Textteil vor Nummer 1 werden die Wörter 
„§ 4 Abs. 4 Gesetz über weitere dienstrecht-
liche und sonstige Regelungen im Hoch-
schulbereich“ durch die Wörter „§  83 Ab-
satz 4 des Hochschulgesetzes“ ersetzt.

  bb)  In Nummer 1 wird das Wort „Finanzministe-
rium“ durch die Wörter „für Finanzen zu-
ständigen Ministerium“ ersetzt.

  cc)  In Nummer 2 wird das Wort „Finanzministe-
rium“ durch die Wörter „für Finanzen zu-
ständige Ministerium“ ersetzt.

 e)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Trifft die Hochschule die Entscheidung, eine 
Hochschullehrerin beziehungsweise einen Hoch-
schullehrer oder eine Laufbahnbewerberin bezie-
hungsweise einen Laufbahnbewerber im Wege 
der Erteilung einer Ausnahme zu ernennen, die 
oder der das jeweilige Höchstalter nach dem 
Hochschulgesetz in der jeweils geltenden Fas-
sung, dem Landesbeamtengesetz vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) in der jeweils 
geltenden Fassung oder anderen beamtenrechtli-
chen Vorschiften des Landes überschritten hat, 
durch Erteilung einer Ausnahme zu ernennen, 
leistet sie einen zusätzlichen einmaligen, nach 
Lebensalter gestaffelten Betrag an das Land. Die 
Höhe des zu leistenden Betrages wird vom Minis-
terium gemäß § 1 Absatz 2 festgesetzt. Grundlage 
für die Festsetzung ist der unter Zugrundelegung 
einer pauschalierten Bezugsdauer des Ruhege-
halts ermittelte Barwert der Versorgung. Zur Ab-
geltung von Besonderheiten des Einzelfalls wird 
der Barwert um einen pauschalen Prozentsatz ge-
kürzt. Diese Regelung fi ndet keine Anwendung 
auf Beamtinnen und Beamte, für die das Land 
ohnehin die Versorgungsleistungen übernimmt. 
Dies gilt auch, wenn das Land Ausgleichszahlun-
gen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staats-
vertrag vom 16. Dezember 2009 und 26. Januar 
2010 (Anlage zu GV. NRW. S. 137) oder vergleich-
baren Regelungen für die Beamtin oder den 
Beamten erhält.“

 f)  Die Absätze 5 bis 7 werden aufgehoben.

 g)  Absatz 8 wird Absatz 5.

 h)  Absatz 9 wird Absatz 6 und wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden die Wörter „§  6 Abs.  1 
Satz  2 Nr.  5 Beamtenversorgungsgesetz“ 
durch die Wörter „§ 6 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer  4 in Verbindung mit Absatz  2 des Lan-
desbeamtenversorgungsgesetzes vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) in der je-
weils geltenden Fassung“ ersetzt.

  bb)  Satz 4 wird wie folgt gefasst:

     „Das für das Versorgungsrecht des öffentli-
chen Dienstes zuständige Ministerium kann 
weitere Ausnahmen regeln.“

 i)  Absatz 10 wird Absatz 7.

7.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Der Vergabe von Aufträgen muss eine öffentliche 
Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschrei-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 17 vom 19. Juli 2018 393

bung mit Teilnahmewettbewerb vorausgehen, so-
fern nicht die Natur des Geschäfts oder beson-
dere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. 
Teilnahmewettbewerb ist ein Verfahren, bei dem 
der öffentliche Auftraggeber nach vorheriger öf-
fentlicher Aufforderung zur Teilnahme eine be-
schränkte Anzahl von geeigneten Unternehmen 
nach objektiven, transparenten und nichtdiskri-
minierenden Kriterien auswählt und zur Abgabe 
von Angeboten auffordert.“

 b)  Nach Absatz 3 Satz 2 wird folgender Satz einge-
fügt: 

   „Sofern eine Rahmenvereinbarung ausschließlich 
über den elektronischen Einkaufskatalog des 
Landes vorbereitet oder ausgeführt wird, fi nden 
Sätze 1 und 2 nur Anwendung, wenn die Hoch-
schule einen Zugang zu dem Einkaufskatalog re-
alisiert hat.“

8.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  4 wird das Wort „Vizepräsidentin“ 
durch das Wort „Kanzlerin“ und werden die Wör-
ter „Vizepräsident für den Bereich der Wirt-
schafts- und Personalverwaltung“ durch das Wort 
„Kanzler“ ersetzt.

 b)  Folgender Absatz 5 wird angefügt:

   „(5) Die Hochschulen führen 50 Prozent der Ab-
schläge, die nach dem Gesetz über Rabatte für 
Arzneimittel vom 22. Dezember 2010 (BGBl.  I 
S. 2262, 2275), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1050) geändert 
worden ist, seitens der pharmazeutischen Indust-
rie den Beihilfe-Kostenträgern zu gewähren sind, 
an das Land ab. Auf die Geltendmachung dieses 
Anspruchs des Landes kann nicht verzichtet wer-
den. Die Ermittlung der den Rabattanspruch 
 begründenden Daten und deren nachfolgende 
Weiterleitung an ZESAR – Zentrale Stelle zur 
Abrechnung von Arzneimittelrabatten GmbH ist 
Bestandteil der Bearbeitung von Beihilfeanträ-
gen. Die damit verbundenen Kosten sind mit dem 
Einbehalt der Erstattungsbeträge abgegolten. 
Eine gesonderte Kostentragung durch das Land 
erfolgt nicht.“

9.  In §  10 Absatz  1 Satz  1 wird das Wort „Vizepräsi-
dentin“ durch das Wort „Kanzlerin“ und werden die 
Wörter „Vizepräsident für den Bereich der Wirt-
schafts- und Personalverwaltung“ durch das Wort 
„Kanzler“ ersetzt.

10.  In § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird das Wort „können“ durch das Wort 
„richten“ und das Wort „einrichten“ durch das 
Wort „ein“ ersetzt.

 b)  In Satz 2 werden nach dem Wort „Handelsgesetz-
buches“ die Wörter „in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
Artikel 11 Absatz  28 des Gesetzes vom 18. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist“ ein-
gefügt.

11.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird aufgehoben.

 b)  Absatz 2 wird Absatz 1 und wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „mit kaufmän-
nischem Rechnungswesen“ gestrichen.

  bb)  In Satz 2 werden die Wörter „und eine kame-
rale Darstellung nach der vom Ministerium 
vorgegebenen Gliederung“ gestrichen.

  cc)  In Satz  3 wird das Wort „Präsidium“ durch 
das Wort „Rektorat“ ersetzt.

  dd)  Folgender Satz wird angefügt:

     „In Einzelfällen können im Einvernehmen 
mit dem Ministerium von den Sätzen 1 bis 3 
abweichende Regelungen getroffen werden.“

 c)  Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

     „Unabhängig von einer möglichen Prüfung 
durch den Landesrechnungshof lassen die 
Hochschulen den Jahresabschluss und den 
Lagebericht durch eine Abschlussprüferin 
oder einen Abschlussprüfer unter entspre-
chender Anwendung des § 317 des Handels-
gesetzbuches prüfen.“

  bb)  Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

     „Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ist 
in entsprechender Anwendung des § 53 Ab-
satz 1 Nummer 1 und 2 des Haushaltsgrund-
sätzegesetzes vom 19. August 1969 (BGBl.  I 
S. 1273), das zuletzt durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) 
geändert worden ist, ferner die Ordnungsmä-
ßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und 
über die wirtschaftlich bedeutsamen Sach-
verhalte zu berichten.“

  cc)  Die neuen Sätze 4 und 5 werden aufgehoben.

 d)  Absatz 4 wird Absatz 3.

 e)  Absatz  5 wird Absatz  4 und Satz  1 wird durch 
folgende Sätze ersetzt:

   „Der geprüfte Jahresabschluss dient in Verbin-
dung mit dem Prüfbericht der Abschlussprüferin 
oder des Abschlussprüfers als Nachweis der Ord-
nungsmäßigkeit der Rechnungslegung unter Be-
rücksichtigung der hochschulspezifi schen Rech-
nungslegungsvorschriften. Dieser gilt als Nach-
weis der sachgerechten Verwendung der im 
Rahmen des Globalhaushalts gewährten Landes-
zuschüsse.“

12.  Nach § 12 wird folgender § 13 eingefügt:

 „§ 13
 Dienstkraftfahrzeuge

  (1) Die Beschaffung, Haltung, Betrieb und Ausson-
derung der Dienstkraftfahrzeuge, die im Eigentum 
der Hochschule stehen, oder die Unterhaltung von 
Dienstkraftfahrzeugen auf Kosten der Hochschule 
hat nach den Grundätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit zu erfolgen. Die Hochschule stellt in-
terne Regeln beziehungsweise Dienstanweisungen 
auf, welche ein transparentes Verfahren bei der Be-
schaffung und Nutzung der Dienstkraftfahrzeuge 
gewährleisten. Über die Maßnahmen nach den Sät-
zen 1 und 2 sind durch die Hochschule prüffähige 
Unterlagen vorzuhalten.

  (2) Die Hochschulen haben die Möglichkeit einer 
Beteiligung an der zentralen Beschaffung von 
Dienstkraftfahrzeugen. Die Meldung der Beteiligten 
am Beschaffungsverfahren erfolgt an das für Wissen-
schaft zuständige Ministerium. Näheres regelt die 
Ausführungsbestimmung zu dieser Verordnung.“

13.  Der bisherige § 13 wird § 14 und wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 werden die Wörter „, zur Kosten- und 
Leistungsrechnung“ gestrichen.

 b)  In Absatz  3 wird das Wort „Finanzministerium“ 
durch die Wörter „für Finanzen zuständige Mi-
nisterium“ ersetzt.

14.  Die bisherigen §§ 14 und 15 werden die §§ 15 und 16.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 30. Juni 2018

Die Ministerin
für Kultur und Wissenschaft

des Landes Nordrhein-Westfalen

Isabel  Pfeiffer – Poensgen

– GV. NRW. 2018 S. 392
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Zweite Verordnung
zur Änderung von Vorschriften

der Lehrerausbildung
Vom 8. Juli 2018

Artikel 1
Änderung der Ordnung des Vorbereitungsdienstes 

und der Staatsprüfung
Auf Grund des §  7 Absatz  3 des Lehrerausbildungs-
gesetzes vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308), der zuletzt 
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 
(GV.  NRW. S.  310) geändert worden ist, verordnet das 
Ministerium für Schule und Bildung im Einvernehmen 
mit dem Ministerium des Innern und dem Ministerium 
der Finanzen:

Die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staats-
prüfung vom 10. April 2011 (GV. NRW. S. 218), die durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 25. April 2016 (GV. NRW. 
S. 216) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 8 
folgende Angabe eingefügt:

  „§ 8 a Vorbereitungsdienst in Teilzeit“

2.  Dem § 8 wird folgender Satz angefügt:

  „Für das Lehramt an Grundschulen gelten beson-
dere Regelungen nach § 22.“

3.  Nach § 8 wird folgender § 8 a eingefügt:

 „§ 8 a
 Vorbereitungsdienst in Teilzeit

  (1) Der Vorbereitungsdienst kann aus den in §  64 
Absatz 1 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes vom 14. 
Juni 2016 (GV. NRW. S.  310, ber. S.  642) in der je-
weils geltenden Fassung genannten Gründen auf 
Antrag als Vorbereitungsdienst in Teilzeit ausgestal-
tet werden. Die Teilzeit umfasst 75 Prozent der re-
gelmäßigen Arbeitszeit und bewirkt eine Dauer des 
Vorbereitungsdienstes von 24 Monaten.

  (2) Die Ausbildung an Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung erfolgt im vierten Ausbildungs-
halbjahr insbesondere durch personenorientierte Be-
ratung, fachbezogene Beratung und Unterrichtsbe-
suche. § 10 Absatz 1 bis 3 fi ndet insoweit keine An-
wendung.   

  (3) Die Ausbildung an Schulen nach §  11 Absatz  5 
umfasst durchschnittlich in den ersten drei Ausbil-
dungshalbjahren neun Wochenstunden, im vierten 
Ausbildungshalbjahr 15 Wochenstunden. Davon ent-
fallen auf den selbstständigen Unterricht in drei 
vollständigen Schulhalbjahren durchschnittlich 
sechs Wochenstunden. Über die Ausbildung hinaus-
gehender selbstständiger Unterricht im Sinne des 
§  11 Absatz  8 kann erst nach Ablegen der Unter-
richtspraktischen Prüfungen übertragen werden. 

  (4) Der Antrag auf Teilzeit ist bei der Ausbildungs-
behörde mit dem Einstellungsantrag nach §  4 Ab-
satz  1 zu stellen. §  4 Absatz  4 fi ndet Anwendung. 
Nach diesem Zeitpunkt kann Teilzeit nur bewilligt 
werden, wenn nachträglich ein Grund im Sinne des 
Absatzes 1 eingetreten ist und der Antrag auf Teil-
zeit unverzüglich, spätestens aber einen Monat vor 
Einstellung in den Vorbereitungsdienst gestellt wird. 

  (5) Nach Ablauf der in Absatz  4 Satz  2 genannten 
Frist kann Teilzeit nach Absatz 1 nur zu Beginn des 
auf die Einstellung folgenden ersten oder zweiten 
Schulhalbjahres bewilligt werden. Der Antrag auf 
Teilzeit muss spätestens einen Monat vor Beginn des 
jeweiligen Schulhalbjahres gestellt werden.

  (6) Abweichend von Absatz  5 kann Teilzeit in den 
ersten zwölf Monaten des Vorbereitungsdienstes 
auch unmittelbar im Anschluss an eine

 1.  Schutzfrist im Sinne des § 3 Absatz 2 des Mutter-
schutzgesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl.  I 
S. 1228),

 2.  Elternzeit nach §  9 der Freistellungs- und Ur-
laubsverordnung NRW vom 10. Januar 2012 (GV. 
NRW. S. 2, ber. S. 92), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 19. Dezember 2017 (GV. 
NRW. S. 1004) geändert worden ist, oder

 3.  Pfl egezeit nach §  16 Absatz  1 Nummer  2 Buch-
stabe a der Freistellungs- und Urlaubsverord-
nung NRW

  bewilligt werden. Der Antrag auf Teilzeit muss spä-
testens einen Monat vor dem Ablauf der Schutzfrist 
oder dem Ende der Eltern- oder Pfl egezeit gestellt 
werden.

  (7) Die Teilzeit kann nur für die gesamte Dauer des 
Vorbereitungsdienstes bewilligt werden, im Falle 
nachträglicher Bewilligung im Sinne der Absätze 5 
und 6 für die gesamte verbleibende Dauer bis zum 
Ende des Vorbereitungsdienstes. Der Wegfall des 
Grundes im Sinne des Absatz 1 ist der Ausbildungs-
behörde unverzüglich mitzuteilen. Entfällt der 
Grund vor Beginn der letzten neun Monate des in 
Teilzeit ausgestalteten Vorbereitungsdienstes, erfolgt 
zum nächsten Schulhalbjahr ein Wechsel in den Vor-
bereitungsdienst in Vollzeit. Bis zu dem in Satz 3 ge-
nannten Zeitpunkt ist ein Wechsel in den Vorberei-
tungsdienst in Vollzeit unter den in §  64 Absatz  4 
Satz  2 des Landesbeamtengesetzes genannten Vor-
aussetzungen auch ohne den Wegfall des Grundes im 
Sinne des Absatzes 1 zum Schulhalbjahr zuzulassen. 
Ein entsprechender Antrag muss spätestens einen 
Monat vor Beginn des jeweiligen Schulhalbjahres 
gestellt werden. In den Fällen des Satzes 3 und 4 ist 
eine erneute Bewilligung von Teilzeit ausgeschlos-
sen. 

  (8) Durch einen Wechsel zwischen Vollzeit und Teil-
zeit sollen die insgesamt im Vorbereitungsdienst zu 
erteilenden 18 Wochenstunden selbstständigen Un-
terrichts nicht überschritten oder unterschritten 
werden. Dies wird durch individuelle Ausbildungs-
pläne unter Berücksichtigung der bisherigen Ausbil-
dungsleistungen sichergestellt.“

4.  Dem § 9 wird folgender Satz angefügt:

  „An Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 
mit weniger als drei lehramtsbezogenen Seminaren 
leitet die Leiterin oder der Leiter des Zentrums für 
schulpraktische Lehrerausbildung zugleich ein lehr-
amtsbezogenes Seminar.“

5.  In §  10 Absatz  6 wird das Wort „Ausbildungspro-
gramm“ durch das Wort „Programm“ ersetzt.

6.  In § 15 Satz 5 wird das Wort „schriftlich“ durch die 
Wörter „in Textform“ ersetzt.

7.  § 16 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 werden nach dem Wort „Ausbildungs-
lehrer“ die Wörter „der jeweiligen Schule“ einge-
fügt.

 b)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

   „Gegebenenfalls bereits vorliegende Langzeitbe-
urteilungen sind ebenfalls als Beurteilungsgrund-
lage zu berücksichtigen.“

 c)  Folgender Satz wird angefügt:

   „Wechselt die Schulleiterin oder der Schulleiter 
im Verlauf der Ausbildung, ist eine Langzeitbeur-
teilung unverzüglich nach dem Wechsel zu erstel-
len.“

8.  § 22 wird wie folgt gefasst:

 „§ 22
 Grundschule

  (1) Die Ausbildung erfolgt in Deutsch (Sprachliche 
Grundbildung) und Mathematik (Mathematische 
Grundbildung) sowie in einem weiteren Fach der 
Masterprüfung oder der Ersten Staatsprüfung. An 
die Stelle des weiteren Faches kann nach Wahl der 
Lehramtsanwärterin oder des Lehramtsanwärters 
das Fach einer Erweiterungsprüfung treten.
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  (2) Eine der beiden fächerbezogenen Ausbildungs-
gruppen umfasst sowohl Deutsch (Sprachliche 
Grundbildung) als auch Mathematik (Mathemati-
sche Grundbildung). Für die beiden Fächer nach 
Satz  1 enthalten die Langzeitbeurteilungen geson-
derte Noten nach § 16 Absatz 1 Satz 1 und Satz 3. 
Eine Unterrichtspraktische Prüfung ist nur in einem 
der beiden Fächer abzulegen. Die Lehramtsanwärte-
rin oder der Lehramtsanwärter teilt dem Prüfungs-
amt bis zu dem in §  31 Absatz  2 Satz  1 genannten 
Zeitpunkt über das Zentrum für schulpraktische 
Lehrerausbildung mit, in welchem der beiden Fächer 
nach Satz 1 eine Unterrichtspraktische Prüfung ab-
gelegt werden soll. Liegt eine Mitteilung nicht recht-
zeitig vor, legt das Prüfungsamt das Fach fest.“

9.  § 29 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.

 b)  In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Prü-
fungsleistungen“ die Wörter „in der Schutzfrist 
vor der Entbindung“ eingefügt.

10.  In § 31 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „mit der 
Meldung zur Prüfung“ durch die Wörter „dem Prü-
fungsamt über das Zentrum für schulpraktische 
Lehrerausbildung bis einen Monat vor Eintritt in die 
Prüfung gemäß § 29 Absatz 2 Satz 1, spätestens aber 
bis zu einem vom Prüfungsamt festgelegten Zeit-
punkt,“ ersetzt.

11.  § 32 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

    „§ 22 bleibt unberührt.“

  bb)  Nach dem neuen Satz 5 wird folgender Satz 
eingefügt:

     „Abweichend von Satz 4 und 5 kann im Ein-
vernehmen mit dem Prüfl ing eine der beiden 
Unterrichtspraktischen Prüfungen unter 
Einbeziehung der ausgebildeten sonderpäd-
agogischen Fachrichtung in einem anderen 
Unterrichtsfach oder Lernbereich oder einer 
berufl ichen Fachrichtung der Masterprüfung, 
der Ersten Staatsprüfung oder einer Erwei-
terungsprüfung durchgeführt werden.“

  cc)  In dem neuen Satz  7 wird die Angabe „4“ 
durch die Angabe „5“ ersetzt.

 b)  In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „schriftlichen“ 
gestrichen und nach dem Wort „Prüfl ings“ die 
Wörter „in Textform“ eingefügt.

 c)  In Absatz 4 Satz 1 werden das Wort „Unterrichts-
reihen“ durch die Wörter „längerfristigen Unter-
richtszusammenhänge“ und das Wort „schrift-
lich“ durch die Wörter „in Textform“ ersetzt.

 d)  In Absatz  6 Satz  1 werden die Wörter „ausbil-
dungs- und“ gestrichen.

12.  Dem § 39 wird folgender Absatz 5 angefügt:

  „(5) Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden auf Aus-
bildungsfächer nach §  22 Absatz  2, in denen eine 
Unterrichtspraktische Prüfung nicht abgelegt wor-
den ist. Als Fächer im Sinne der Absätze 2 und 3 gel-
ten im Rahmen der Ausbildung nach § 22 auch Fä-
cher des didaktischen Grundlagenstudiums gemäß 
§ 33 Absatz 1 Satz 1 der Lehramtsprüfungsordnung 
vom 27. März 2003 (GV. NRW. S. 182), die durch Ver-
ordnung vom 18. Juni 2009 (GV. NRW. S. 344) aufge-
hoben worden ist.“

13.  In §  46 Satz  1 werden das Wort „fachbezogenen“ 
durch das Wort „fächerbezogenen“ und die Angabe 
„§ 15 Absatz 3“ durch die Angabe „§ 14 Absatz 2“ 
ersetzt.

14.  In § 49 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „mit der 
Meldung zur Prüfung“ durch die Wörter „spätestens 
mit Eintritt in die Prüfung gemäß §  29 Absatz  2 
Satz 1“ ersetzt.

15.  In § 50 Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „gilt“ durch 
die Wörter „und § 22 gelten“ ersetzt.

16.  Die Anlage 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 9 werden nach dem Wort „sein“ 
die Wörter „, es sei denn, es wird zusätzlich 
der Nachweis einer Aktualisierung der er-
worbenen Fähigkeiten erbracht, der den zeit-
lichen Anforderungen genügt“ eingefügt.

  bb)  In Nummer  10 wird nach der Angabe „10“ 
ein Punkt eingefügt.

 b)  In Satz  2 werden die Angabe „2, 3, 10 und 11“ 
durch die Angabe „3, 4 und 12“ und das Wort 
„können“ durch das Wort „müssen“ ersetzt.

 c)  Folgender Satz wird angefügt:

   „Im Falle begründeter Zweifel an der Echtheit 
der in den übrigen Nummern genannten Unterla-
gen, können auch von diesen beglaubigte Ab-
schriften verlangt werden.“

Artikel 2
Änderung der Ordnung zur berufsbegleitenden 

Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und 
Seiteneinsteigern und der Staatsprüfung

Auf Grund des § 13 Absatz 3 des Lehrerausbildungsge-
setzes vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S.  308), der durch 
Gesetz vom 26. April 2016 (GV. NRW. S.  208) geändert 
worden ist, verordnet das Ministerium für Schule und 
Bildung im Einvernehmen mit dem Ministerium des In-
nern und dem Ministerium der Finanzen:

Die Ordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung von 
Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern und der 
Staatsprüfung vom 6. Oktober 2009 (GV. NRW. S.  511), 
die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 25. April 
2016 (GV. NRW. S.  216) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 werden die Wörter 
„§ 10 Absatz 2 Satz 1“ durch die Wörter „§ 13 Ab-
satz  2 Satz  1 Nummer  1“ und das Wort „acht“ 
durch das Wort „sieben“ ersetzt.

 b)  In Absatz  2 Satz  1 werden die Wörter „mit einer 
Regelstudienzeit von mindestens sieben Semes-
tern“ gestrichen und nach der Angabe „Absatz 1“ 
die Wörter „Satz 1 Nummer 1“ eingefügt.

2.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „5“ durch die 
Angabe „6“ ersetzt.

 b)  In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Verordnung 
über den Zugang zum nordrhein-westfälischen 
Vorbereitungsdienst für Lehrämter an Schu len 
und Voraussetzungen bundesweiter Mobilität vom 
18. Juni 2009 (GV. NRW. S. 344)“ durch die Wörter 
„Lehramtszugangsverordnung vom 25. April 2016 
(GV. NRW. S.  211) in der jeweils geltenden Fas-
sung“ ersetzt.

3.  § 4 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Lehrkräfte in einem auf Dauer angelegten Beschäfti-
gungsverhältnis, die die Voraussetzungen des §  2 
erfül len, seit mindestens zwei Jahren in einer ver-
gleichbaren Tätigkeit an öffentlichen Schulen des 
Landes als Lehrkraft tätig sind und noch keine Lehr-
amtsbefähigung aufgrund eines Vorbereitungsdienstes 
erworben haben, können die Teilnahme an der berufs-
begleitenden Ausbildung beantragen.“

4.  In § 17 wird in der Überschrift das Wort „; Berichts-
pfl icht“ gestrichen.

Artikel 3
Änderung der AnerkennungsVO 

Berufsqualifi kation Lehramt

Auf Grund des § 14 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 des Leh-
rerausbildungsgesetzes vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. 
S.  308), der zuletzt durch Gesetz vom 26. April 2016 
(GV.  NRW. S.  208) geändert worden ist, verordnet das 
Ministerium für Schule und Bildung:



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 17 vom 19. Juli 2018396

Die AnerkennungsVO Berufsqualifi kation Lehramt vom 
22. Oktober 2007 (GV. NRW. S.  430), die zuletzt durch 
Verordnung vom 11. Januar 2016 (GV. NRW. S. 23) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In dem Satzteil vor Nummer  1 wird die An-
gabe „§ 2“ durch die Angabe „§ 3“ ersetzt.

  bb)  In Nummer 3 wird das Wort „und“ durch ein 
Komma ersetzt.

  cc)  In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch 
das Wort „und“ ersetzt.

  dd)  Folgende Nummer 5 wird angefügt:

     „5. für eine Ausgleichsmaßnahme im Fach 
Sport die Nachweise nach Satz  1 Nummer  9 
der Anlage 2 der Ordnung des Vorbereitungs-
dienstes und der Staatsprüfung vom 10. April 
2011 (GV. NRW. S.  218), die zuletzt durch 
 Artikel 1 der Verordnung vom 8. Juli 2018 
(GV. NRW. S. 394) geändert worden ist.“

 b)  In Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt:

   „Die Nachweise nach Absatz 2 Nummer 5 können 
bis zu einem von der Anerkennungsbehörde festge-
legten Termin nachgereicht werden.“

2.  Dem § 25 wird folgender Satz angefügt:

  „Bewerberinnen und Bewerber, die bereits über einen 
Nachweis im Sinne des Satz  4 Nummer  2 auf der 
sprachlichen Kompetenzstufe C1 verfügen, können 
einen Nachweis nach Satz 4 Nummer 2 und 3 auf der 
sprachlichen Kompetenzstufe C2 auch nach Beginn 
eines Anpassungslehrgangs erbringen.“

Artikel 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 8. Juli 2018

Die Ministerin für Schule und Bildung 
des LandesNordrhein-Westfalen

Yvonne  G e b a u e r

– GV. NRW. 2018 S. 394

91

Fünfte Verordnung
zur Änderung der Verordnung zur Regelung 

von Zuständigkeiten nach dem
Straßenrecht und Eisenbahnkreuzungsrecht

Vom 10. Juli 2018

Auf Grund des § 5 Absatz 3 Satz 1, insoweit nach Anhö-
rung des fachlich zuständigen Ausschusses des Landtags, 
und des § 7 Absatz 4 Satz 2 des Landesorganisationsge-
setzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), von denen § 5 
Absatz  3 Satz  1 zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S.  462) und §  7 Absatz  4 
Satz 2 zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. De-
zember 1993 (GV. NRW. S. 987) geändert worden ist, und 
des § 22 Absatz 4 Satz 2 des Bundesfernstraßengesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 
(BGBl. I S. 1206) verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Die Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem Straßenrecht und Eisenbahnkreuzungsrecht vom 26. 
Januar 2010 (GV. NRW. S. 125), die zuletzt durch Verord-
nung vom 20. März 2018 (GV. NRW. S.  189) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In §  1 Absatz  3 Satz  2 werden nach dem Wort „Be-
zirksregierungen“ die Wörter „oder ist für ein Vorha-
ben eine Abweichung von der örtlichen Zuständigkeit 
aus Gründen einer ausgewogenen Verteilung von Ver-
fahren auf die Bezirksregierungen geboten“ eingefügt.

2.  § 2 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz  2 Satz  2 wird die Angabe „1 Nr.  6“ 
durch die Angabe „1 Nummer 2“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird die Angabe „6“ durch die An-
gabe „2“ ersetzt.

  bb)  In Satz  2 werden nach dem Wort „Bezirksre-
gierungen“ die Wörter „oder ist für ein Vorha-
ben eine Abweichung von der örtlichen Zu-
ständigkeit aus Gründen einer ausgewogenen 
Verteilung von Verfahren auf die Bezirksregie-
rungen geboten“ eingefügt.

 c)  In Absatz 5 wird die Angabe „19b“ durch die An-
gabe „19a“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 10. Juli 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t

– GV. NRW. 2018 S. 396
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